
bilden, jedenfalls ihm den Diebſtahl erleichtern. Doch da iſt be
züglich der Handlung des rein materiell, EL dachte nicht IR ent
fernteſten daran. Auch blieb 10⁴ der gefällte Baum ſeinem 0
iR des Eigenthümers und war nicht einen anderen Ort
verbracht, wodurch die Gefahr ermehr oder auf ſich
d omi iſt der Diebſtahl eine ganz zufällige olge der
gerechten Handlung des und begründet keine Reſtitutionspflicht,
die einzig auf dem lebe haften bleibt Auf den etwaigen Einwan

habe 10 den Stamm gekauft, alſo ſei ihm geſtohlen, brauchen
wir nicht zu antworten nach der oben gegebenen Auseinanderſetzung;
eS ieg eben kein Vertrag vor, ondern nur der Wille, nach Mög⸗
lichkeit den adenerſatz zu leiſten.

Valkenburg (Hollan entrup,
(Legitimation eine unehelichen, nich von dem

Ehemanne, ondern von einer anderen Mannsperſon
erzeugten Kindes und re rechtlichen Folgen.) Man
könnte nachgerade kleinmüthig und troſtlos werden, wenn man In
die heutigen Familienverhältniſſe einen leferen lick wir Da der
Glaube vielfach erſchüttert, die chriſtliche tief untergraben und
die ſocialen Verhältniſſe dank der modernen Geſetzgebung und
dem modernen For  I beinahe total zerrüttet ſind, fangen
folgerichtig auch die tiefſten Fundamente eines geregelten amilien⸗
lebens, die Grundlagen der Ehe, nach allen Seiten hin bedenklich
wanken und die „Greuel der Verwüſtung“ nehmen in erſchreckender
Weiſe überhand. Beweis deſſen iſt unſer Fall, der ſeinerzeit eM
ebenſo großes Aufſehen als Aergernis In der betreffenden arr
gemeinde hervorgerufen hat Wir wollen dieſen mehr als traurigen
Fall kurz ſkizzieren.

Sempronius, den wir Schwarz nennen wollen, heiratete die
a Braun, die ihm ein uneheliches, von aju erzeugtes Kind,
namens Flora, in die Ehe mitgebracht hat Da Sempronius, wie
durch die allgemeine Fama und ämtlich durch das Brautprüfungs⸗
protoko conſtatier wurde, nicht der natürliche Qter (parens oder
genitor der Ora war, onnte ſelbſtverſtändlich dieſe durch die Ehe
threr Utter mit ihm (dem Sempronius) nicht legitimiert werden
und wurde auch von keiner Seite dieſe Legitimation angeſtrebt. Die
amals ſchon achtjährige br wuchs eran nd eS entwickelte ich
zwiſchen ihr und ihrem Stiefvater Sempronius bald eimn ſündhaftes
Verhältnis, deſſen Folgen ſich [Sbald eingeſtellt aben brd gebar
noch bei Lebzeiten ihrer Utter, deren Ehe mit Sempronius kinderlos
blieb, mehrere Kinder, in der Taufmatrik des Pfarramtes
in ſämmtli auf den Beinamen threr unehelichen Utter, alſo
auf den Namen Braun, eingetragen wurden.

Nach einiger Zeit verlangte Sempronius bei dem genannten
Pfarramte die Namensumſchreibung ſeiner Iim ebruche mit Ora
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erzeugten Kinder, damit ſie nicht den Beinamen threr Mutter
der ihnen doch nach den beſtehenden Vorſchriften einzig und allein

ukommt ſondern ſeinen Namen, alſo den Namen Schwarz
tragen könnten, welches Anſinnen ſelbſtverſtändlich zurückgewieſen
wurde Darüber rbost, meldete ſich Sempronius vor zwei mit
gebrachten Zeugen als Ater der ora, alſo als Ater ſeiner Stief⸗
ochter, beim Pfarramte mn (wo brd geboren und getauft worden
iſt) und verlangte nun auf run der bei dieſem Pfarramte
erfolgten Legitimation der 0 die Richtigſtellung der atrik
in hinſichtlich des Zunamens, den die mit ihr erzeugten Kinder
von nun zu führen hätten. Da Sempronius von ſeinem Vor
haben trotz alles Ureden des arrer mn nicht abzubringen
war, willfahrte dieſer endlich ſeiner Bitte, ergriff aber ogleich den
Recur die politiſche Behörde, worin en die Giltigkeit der Legiti⸗
mation und folgerichtig auch die Namensänderung der fraglichen
Rinder beſtritt. nter anderem hat er.

auf den entſcheidenden Umſtand hingewieſen, daſs Semproniusdie bra chon aus dem Grunde nicht legitimieren könne, weil
erwieſenermaßen nicht ihr natürlicher ( ſei, mithin die
unerläſsliche Bedingung der Legitimation, die natürliche Zeugung,
hier nicht vorhanden ſei; onſt würde die Taufmatrik, leſe Legiti⸗mation nfolge falf Angabe des Semproniu durchgeführ wurde,
eine offenbare Unrichtigkeit, eln rechtli eS und moraliſches
Falſum enthalten, wodurch die Verläſslichkeit und ſelbſt die Glaub⸗
würdigkeit der Taufmatriken und om! auch die ämtliche Skr aft
derſelben als öffentlicher Bücher vom Jänner 1787 J

Nr. 621) tief erſchüttert werden müſste;
Ferner machte der Pfarrer von A geltend, daſs, dieſe

Legitimation aufrecht erhalten werden, der m höchſten Grade ſcandalöſe
und unerhörte Fall eintreten würde, daſs Sempronius als Vater
mit ſeiner legitimierten Tochter Ora ifü ch m N
gepflogen und mit ihr Kinder erzeugt 0  L, was nicht
bloß In ſeiner Pfarrgemeinde, ondern un der mgegen großes
ufſehen und ern nicht zu behebendes Aergernis Unter der Be
völkerung hervorrufen und von den ſchlimmſten Folgen für die
öffentliche Moral U begleitet ſein würde

Und E Erfolg U der pfarrämtliche Recurs?
Die vom Pfarramte in auf run falſcher Vaterſchafts⸗

erklärung des Sempronius durchgeführte Legitimation ſeiner Stief  2
tochter Drd wurde von der Statthalterei Prag mit Entſcheidung
vom eber 1896 30030 E 1895 beſtätigt und die
Abänderung des Zunamens Braun der von Sempronius im Ehehruche mit brd erzeugten Kinder in den Zunamen Schwarz
aufrecht erhalten, mithin der Vater der bra zugleich für den

erklärt!
Vater ihrer Im Ehebruch und Inceſt erzeugten Kinder
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Und was war die olge hievon!
Solange die ord zu Sempronius Im Verhältniſſe einer Slief⸗

to ter ſtand was ſie nach allen eherechtlichen Beſtimmungen
auch thatſächlich iſt und olange ſie nach der vulgären Meinung
als eine ihm gegenüber fremde Perſon angeſehen wurde, aben die
Pfarrkinder ihr ſündhaftes Verhältnis zu Sempronius wohl miſs⸗
billigt und verurtheilt, ohne ſich onſt viel daran zu ſtoßen Nachdem
aber offenkundig wurde, Sempronius habe die bra beim Pfarramte
In für ſeine Tochter rklärt und auf run dieſer alſchen

dem ferner ſich immer mehrErklärung legitimiert, und nach
das Gerücht verbreitete, dieſe Legitimation ſei eh
und beſtätigt worden, da chlug die frühere Meinung ber da
beſagte Verhältnis, welches nun in eln viel ſchlimmeres adlum
ge war, plötzlich man war ber den Vorfall und das
unerhörte Verhältnis eines Vaters 3 ſein Tochter ganz
verblüfft und konnte bei aller heutigen religiöſer Erſchlaffung nicht
begreifen, QArunt die betreffenden Organe, we über die öffentliche
Moral und Sitte 0  en aben, nicht eingreifen, dem nach⸗

dem 501 desgerade ſchrecklichen Verhältnis welches nach
ſchwerer Kerker⸗—Strafgeſetzes ſtreng verboten und mit
Da aber dankſtrafe zu ahnden iſt ein Ende zu machen

der Wachſamkeit der Organe der öffentlichen Sittenpolizei In
dieſer Richtung ni veranlaſst wurde, etzte Sempronius, mittler
weile itwer geworden, auch nach dem ode ſeiner Gattin ein
ſündhaftes Verhältnis zu brd fort und mit ihr im öffent
en Concubinate, deſſen olge ein neugebornes Kind der ord war,
deſſen Qter offenbar nfolge der geſetzwidrigen und alſchen
Legitimation zugleich CI der Kindesmutter iſt!

les nun ſind die Folgen einer auf falſcher Grundlage,
der falſchen Vaterſchaftserklärung, durchgeführten und behördlich
trotz des pfarrämtlichen Recurſes beſtätigten Legitimation. Wer für
dieſe mehr als ſchweren Folgen die Verantwortung trägt, ieg auf
der Hand und bean  Orte ſich ganz deutlich nach dem Grundſatze:
„Qui EsSt CA  84 Causae. tiam causati.“

E räg ſich un! Welcher von den beiden arrern
hat obrrect und richtig gehandelt?

Es dürfte kaum enn Zweifel darüber ſein, daſs der Pfarre
von A., da ETL ſich In rwägung aller Umſtände und der eventuellen
handgreiflichen chweren Folgen der Legitimation der ora, ſoviel
* In ſeiner Macht lag, widerſetzte und ihre Giltigkeit auch bei der
betreffenden Behörde bekämpfte, richtig gehandelt habe Die Gründe
für dieſe Meinung ſind in Kürze olgende:

Es unzweifelhaft feſt, daſs ſchon nach dem Natur—
geſetze Niemand die Vaterſchaft für ſich In Anſpruch nehmen und
ſich für den ater eines Kindes mit Recht ausgeben kann, der das
ind nicht ezeugt, ihm durch den Aet natürlicher Zeugung das
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ſiſche Daſein nie gegeben hat Hat ſich Sempronius vor dem
Pfarrer in In Gegenwart von zwei Zeugen für den ater der
ora ausgegeben, ſo war eS eine durchaus falſch und erlogene
Angabe, mit welcher ETL den nicht vorſichtigen Pfarrer von

getäuſcht, aber ſeine Vaterſchaft der bra gegenüber durch
aus nich nachgewieſen hat egen dieſes Vorgehens iſt Sempronius
ſtrafwürdig, weil 4⁷ das Pfarramt In durch eine falſche An
gabe überliſtet nd die atrik zur Eintragung einer bewuſsten
Unwahrheit, einer moraliſchen Uund juriſtiſchen üge,
miſsbraucht hat Auch die Zeugen der falſch behaupteten Vaterſchaft
des Sempronius ſind In dem Falle rafbar, enn ſie von der
Falſchheit der vorgeſchützten Vaterſchaft überzeugt und
nichtsdeſtoweniger ſie ſowo durch ihre Ausſage beſtätigt als auch
mit ihrer Unterſchrift In der Taufmatrik bekräftigt haben.

agegen kann man nicht einwenden: 5  Abel est, III nuptiae
demonstrant.“ Denn Ar, wie conſtatiert, Sempronius nicht der
natürliche voreheliche CV der V  lora, als ihre uneheliche,
von aju verlaſſene Utter d geheiratet hat, ſo war EL eS offenbar
auch dann nicht, als EL ſich lügneriſcher Weiſe beim Pfarramte
in B für ihren ater erklärte und ihre Legitimation verlangte. Auch
ſpricht dagegen ſeine Ergene Erklärung, die ETL bei Aufnahme
des Brautprüfungs⸗Protokolls In Betreff der ereits vor langer Zeit
erfolgten Mutterſchaft der E und der Abſtammung ihrer Tochter
Ord vor Zeugen abgegeben hat Dem Pfarrer von c nicht
entgehen ſollen, daſs Sempronius ſeine (fa Vaterſchaftserklärung
vor ganz anderen Zeugen abgegeben hat, als eine diesbezügliche
Au

U

ſage Iim Brautprüfungs⸗Protokoll und ſollte ſich diesfalls,

eh womöglich bei dieſen letzteren Zeugen, eventuell
bei der ebamme, beſonders aber bei der Utter der zu legitimierenden
ora, ber den wahren Sachverhalt umſomehr erkundigen, als die Legiti⸗
mation der bra erſt nach mehreren Jahren verlangt wurde und
was beſonders Iun die Wagſchale fällt das ſündhafte, ereits viele
ahre fortgeſetzte Verhältnis des Semproniu zu ihr offenkundig
war Ein diesfälliger chneller Bericht an das farram In und
ebenſo ſchnelle Beantwortung desſelben von Seite dieſes Pfarramtes
hätte den ganzen Sachverhalt ollends aufgeklärt und die aus Trotz
und perfider Weiſe verlangte Legitimation unmöglich gemacht, 10 der
Pfarrer von konnte dann gegen Sempronius ogar klagbar auf
treten des von ihm (von Sempronius) beabſichtigten Miſs
brauches der Pfarrmatriken als ämtlicher Bücher und
beabſichtigter Verleitung esſelben zum Miſsbrauche der arr⸗
lichen Amtsgewalt. Zum Mindeſten 0 be ſich Uunter genauer
Darſtellung des Sachverhaltes ſein Ordinariat wenden und deſſen
Weiſung erwarten ollen, was ETL jedo unterlaſſen hat

enſo kann man nicht eltend machen, der Pfarrer habe als
Matrikenführer nicht 5 unterſuchen, ob die Angabe des Sempronius
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In Betreff ſeiner Vaterſchaftserklärung auf Wahrheit beruhe oder
nicht Dieſe Anſicht iſt ziemlich lax und würde, wie aus dem ereits
Geſagten erhellt, große Gefahr In ſich bergen. Man darf nicht
überſehen, daſs ein ifü F/ͤ, ,Jt Matrikenführer H alles
aufbieten wird, für die vorzunehmende Legitimation unehelicher
Kinder, die, wie wir früher geſehen, nicht ſelten eine ge Tr E

hat und die Verwandtſchafts⸗Verhältniſſe gänzlich umzugeſtalten
vermag, die natur und kirchenrechtliche Grundlage möglichſt
ſicherzuſtellen, da ſich on der Gefahr ausſetzen würde,
echtlich ganz ungiltige, weil der rechtlichen aſt entbehrende,
Legitimationsacte vorzunehmen und ſich einer großen Verantwortung
ſchuldig 3 machen Es könnte ſich 10 ſehr El der Fall ereignen

und iſt auch thatſächlich ſchon öfters vorgekommen daſs die
äßi eines Ehemannes, der auf Zureden ſeiner

Gattin oder aus einem anderen, meiſt wenig ehrbaren Grunde, ſich
bewegen ließ, das bon ihr geborene, aber von einem anderen
Manne 36 ind zu legitimieren, die Legitimation nach ſeinem
Tode gerichtlich beſtreiten könnten, was langwierigen Pro
ceſſen führen und dem Seelſorger, der ſich von dem angeblichen
Qter des 3 legitimierenden Kindes irreführen ließ, mitunter
große Unannehmlichkeiten und ſchwere Verantwortlichkeit bereiten
könnte (Vgl Quartalſchrift 1892, Heft 126 ff.)

ürden die Erben eines ſolchen Ehemannes den Beweis
erbringen, was Uunter den oben geſchilderten Verhältniſſen nicht er
2.  wäre, das von ihm legitimierte In ſei nicht von ihm, ondern
von einem anderen Manne erzeugt, aher fälf  Ich in der
Taufmatrik als ſein natürlicher Qter eingetragen worden, E müſste
die betreffende Legitimation als ungeſetzlich und falſch res
zindiert und der Proceſs 3 U dhren Gunſten entſchieden
werden, was für den betreffenden Matrikenführer mitunter ſehr
miſsliche Folgen aben könnte Ebenſo könnte aju die von
ihm verführte da gerichtlich elangen und die ſeinerzeit
gezahlten Paternitätskoſten, beziehungsweiſe die ſeinem unehe⸗
en Kinde, zu dem ſich hinterher ern anderer Mann
— ekannt und dasſelbe ogar legitimiert hat, beſtimmte
vielleicht große Mitgift zurückfordern, da die Matrik
einen anderen 01 des Kindes ausweiſe. Hieraus dürfte erſichtlich
ſein, voas für Folgen und ſchwere Complicationen eine ungeſetzliche,
nfolge falſcher Vaterſchaftserklärung durchgeführte Legitimation
nach ſich ziehen kann!

Man darf ferner nicht überſehen, daſs en katholiſcher eel
ſorger als Matrikenführer nicht bloß die ſtaatlichen, ondern auch
die kirchlichen Vorſchriften ber die Matrikenführung zu berück—
ſichtigen hat und daſs etztere für ihn In manchen en einzig
und allein maßgebend ſind Man erwäge die Eintragung
eines Kindes In der Taufmatrik, deſſen (tern eine Civileh geſchloſſen
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aben, oder man denke die Legitimation eines im Ehebruche
erzeugten Kindes, welche bekanntlich nach dem bürgerlichen Geſetze

161) uläſſig, nach dem Kirchengeſetze aber, ſowie die Immatriku⸗
ierung eines in der Civilehe geborenen Kindes, durchaus unzuläſſig iſt

Nach dem kirchlichen Geſetze iſt nämlich, wie ekannt, die
Legitimation eines unehelichen Kindes nur dann möglich, wenn die
eiden Eltern esſelben, alſo die beiden natürlichen genitores
des Kindes, eine rechtsgiltige Ehe miteinander ſchließen, indem
dann Der fiéetionem juris die voreheliche Geburt eines ſolchen Kindes
ſo angeſehen wird, als ES nach der Eheſchließung ſeiner Eltern
geboren worden wäre. 55  ahta St VIS matrimonii ſo beſtimmt
arüber die Decretale des Papſtes lexander III (Cap
lib 1 tit Ut. qui anteda sunt geniti. pOst cContractum
matrimonium (8c SuOrTrUM parentum) legitimi habeantur.“ In
etreff der Iim ebruche geborenen Kinder beſtimmt dieſelbe Deeretale:
„Si autem vir, Vivente 8SUa, aliam cOognoverit, t
prolem Susceperit. 10e D mortem UxOris (suae) Candem duxerit,
nihilominus spurius Erit fſilius et ab haereditate repellendus

Noch deutlicher ſpricht ſich ber den vorliegenden Fall die ufſchri
oder das Summarium der beſagten päpſtlichen Decretale aus, indem
eS ausdrücklich erklärt: „Naturales (liberi) legitimantur PEI SUb-
SEꝗquens parentum conjugium“, durch die nachgefolgte Ehe
beider Elterntheile, ſowo des natürlichen Vaters als auch
der natürlichen Utter des Kindes, „Spurii OII (egitimantur
tali conjugio).“ Desgleichen beſtimmt das Summarium einer anderen
Decretale desſelben Papſtes (cap c.) „Naturalis filius)
SOluto genitus sOluta, legitimatur PeI Subsequens parentum
conjugiuw.“

Daſs das Citierte Geſetz Unter dem Orte „parentum“ wahre
und wirkliche Eltern, alſo die natürlichen genitores des durch
ihre nachgefolgte, miteinander und nu mit einer ritten
Perſon geſchloſſene Ehe zu legitimierenden Kindes verſteht, blg aus
dem Geſagten zur Evidenz und ergibt ſich auch aus dem ganzen
Tenor dieſes Geſetzes Heiratet alſo nicht der Verführer, ondern
ein anderer Mann die verführte Perſon, E kann offenbar von
einer Ehe der (beiden) Eltern des unehelichen Kindes keine rede
ſein; in dieſem Falle haben nicht die Eltern dieſes Kindes, ondern
nur Elterntheil, nämlich die uneheliche Utter, hier die
da, die Ehe geſchloſſen und dies nicht wie das Geſetz vorſchreibt

mit dem Ar  1  en CV des Kindes, dem ajus, ondern
mit einem n 3 4 dem Sempronius, weshalb
auch das betreffende uneheliche Kind, Iun unſerem alle die Flora,
durch dieſe Ehe nicht legitimiert werden kann. Solange daher feſt
ſteht, daſs Sempronius nicht der natürliche Qater der ora, mithin
auch nicht der andere Elterntheil iſt, der mit threr Utter
die Ehe eingegangen hat, olange fehlt die
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Uund die echtlich unerläſsliche Baſis der Legitimation, und
wurde dieſe vom Pfarrer In mit Außerachtlaſſung der obigen
Grundſätze dennoch durchgeführt, ſo muſs ſie rechtlich als nicht
begründet und demnach als null Ud nichtig betrachtet werden.
Nur durch die rechtsgiltige Ehe des aju mit da könnte bra
der Wohlthat der Legitimation theilhaftig werden.

Dagegen kann nicht eingewendet werden, daſs S dem Sem
pronius doch freiſteht, ſich V einem, wenn auch von einem anderen
Manne erzeugten Kinde, als Vater zu bekennen, denn „Volenti
11011 fit mnjuria“, und ＋

L

6 der ◻

0 der Legitimation
theilhaftig machen. Denn wo man auch ugeben, daſs S ein
Ehemann mit ſeiner ürde und perſönlichen Ehre In lich
ände, ein fremdes und dazu noch mit der Makel unehelicher
ammung beflecktes Kind als das ſeinige anzuerkennen was
ſeine chriſtliche und rechtliche Geſinnung ſowie auf ſeine Selbſtachtung
reilich kein beſonders günſtiges Licht werfen würde E darf man
andererſeits nicht überſehen, daſs n einem ſolchen Falle eine große
ſin zugefügt würde a) der chriſtlichen bTr die eln 0
„Anerkennen“ als Unwahrheit und Heuchelei verdammen muſs, dem
Rechte, deſſen Qre und ausdrückliche Beſtimmungen ber die
Möglichkeit der Legitimation verletzt würden, c) ferner dem natür⸗
en 4 eines ſolchen fã legitimierten Kindes, deſſen
natürliches und unveräußerliches Recht auf das ind In rage geſtellt
würde, und endlich, was wohl beachten iſt, den eigenen
Le m N eines ſolchen nachgiebigen Ehemannes, welche
durch den Unrechten Eintritt eines olchen Kindes un die Familie
nUur zu leicht un thren Rechten, ſpeciell in ihren Vermögens⸗
rechten und Anſprüchen auf die nach ihrem recht
mäßigen ater verkürzt werden könnten.

Was weiterhin die 0  0 anbelangt, die durch eine ſo

2
der abſolut nothwendigen echtlichen rundlage, wie
früher nachgewieſen, entbehrende, 0  er rechtlich ungiltigeLegitimation dem fraglichen Kinde erwieſen würde, ſo iſt wohl zubeachten, daſs die 0

＋ der Legitimation nicht vO dem
Ermeſſen und noch weniger von der Willkür des Einzelnenabhängig i ſt Ueber die Möglichkeit der Legitimation verfügt
das, ber dem Privatermeſſen des Einzelnen mag ſeine ſicht
noch ſo gut und ſeine geſellſchaftliche Stellung noch ſo hoch ſeinſtehende Recht, welches, wie wir oben geſehen aben, die Beding⸗

beſtimmt, Unter welchen die Legitimation überhauptmöglich iſt und welchen Bedingungen der Einzelne, wie eben
bemerkt, nicht das Geringſte abzuändern vermag, da er ihnenAl  8 Mitglied der Kirche unterworfen iſt

Schließlich iſt auch wohl zu beachten, vas das allgemeinebürgerliche Eſe Im § 161 über unſere Frage beſagt und was
der Pfarrer von hätte wohl berückſichtigen en „Kinder, ſo
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beſtimmt ausdrücklich dieſer Paragraph, 4 außer der Ehe eboren
und durch die nachher erfolgte Verehelichung ihrer Eltern in die
Familie eingetreten ſind, werden, ſowie ihre Nachkommenſchaft, Unter
die ehelich erzeugten gerechne Aus dieſer Beſtimmung geht klar
hervor, daſs das bürgerliche Eſe die Legitimation unehelicher
Kinder dieſelbe 1e 1 Bedingung knüpft ie das obei⸗
tierte (Sub ir  1  * Geſetz, nämlich die wirkliche Verehelichung
der beiden Eltern des Kindes miteinander, indem eben
die Rechtswohlthat der Legitimation Eltern zum Aufgeben

res bisherigen ſündhaften Verhältniſſes bewegen und zur Eingehung
chriſtlichen Ehe mächtig anſpornen ſoll Es Er  ein deshalb

überflüſſig, auf die nähere Begründung der Sache vom civilrecht—
lichen Standpunkte Qaus hier näher einzugehen, weil die civilrechtliche
Beſtimmung über die Legitimation unehelicher Kinder mit den vom
Kirchenrechte geſtellten Bedingungen In dieſem Punkte, wie oben
erwähnt, übereinſtimmt und deshalb die obigen Erörterungen darüber
genügen.

Dafür mögen hier zum Schluſſe dieſer Unterſuchung einige
Entſcheidungen der Civilbehörden Platz nden, weil ſie Unſere rage
noch mehr beleuchten. Laut Entſcheidung des oberſten Gerichts⸗
hofes vom Februar 1867 erhärte eln formell Correcter
aufſchein als öffentliches Document die Thatſache, daſs nach durch⸗
geführter Unterſuchung über allen Zweifel conſtatier wurde, daſs der
(natürliche Ee das (uneheliche ain als das ſeinige anerkannt
hat und daſs eS nfolge ſeiner Ehe mit der (unehelichen) Kindes⸗
mu  CL legitimiert wurde Ferner hat das Miniſterium
des Innern In einem ſpeciellen Falle Unterm Februar 1871

299 entſchieden, daſs die Legitimation eines unehelichen Kindes
mit jenem Tage In Wirkſamkeit rete, welchem ſeine UAnehe  —  —
lichen ltern miteinander die Ehe eingegangen aben

Aus dieſen beiden Entſcheidungen geht lar hervor, daſs nicht
die nachgefolgte Ehe bloß eines Elterntheiles, ondern beider
Eltern des unehelichen Kindes deſſen Legitimation jure
ſich zieht und daſs conſequenter Weiſe die Ehe eines Elterntheiles
mit einem Manne, der nicht der natürliche ater des betreffenden
Kindes iſt ſich auch 3 dieſem unde fã als
ater nelden und deſſen Legitimation beim Pfarramte anſuchen
würde eine rechtsgiltige Legitimation zu bewirken nicht ver

Damit nden unſere obigen Ausführungen ihre volle Beſtätigung.
Auf Koſten der Wahrheit und mit Verletzung des Rechtes
iſt eine Legitimation moraliſch und echtlich unzuläſſig, ollte auch
die betreffende Eivilbehörde die löbliche Abſicht aben, damit dem
fraglichen Kinde die 0  0 der ehelichen Geburt zugewendet und
die mit jedem ahre In erſchrecklicher Weiſe wachſende Zahl Uunehe  2  2
licher Kinder vermindert werde
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Der Pfarrer von möge ſeinen Fehler, nachdem EL den

wahren Sachverhalt erkannt und ſich zu ſeinem großen Erſtaunen
überzeugt hat, ETL ſei von Sempronius getäuſcht worden, gut
machen und ſich hinſichtlich der Schritte, die in dieſer unerquick⸗
lichen Angelegenheit zu machen ätte, ſeinen Ordinarius
Inſtruction, beziehungsweiſe Intervention bittlich wenden. Möge 2
ihm gelingen, dieſe Angelegenheit ordnen und iN der Zukunft
bei der ornahme von Legitimationen vorſichtiger ſein

Königgrätz. Domcapitular Dr niton Brychta

(Reſtitution Aan Brandverſicherungs⸗Anſtalten.)
II ande meiner oral, 175, betreffend Reſtitution an

Brandverſicherungs⸗Geſellſchaften macht mir emn in der Praxis hoch
angeſehener Mann olgende Bemerkungen, die auch für die Leſer der
Quartalſchrift von Intereſſe ſein werden: „Sie führen als Grund,

man bei Privatgeſe

llſchaften oft die Armen reſtituieren
ürfe, a daſs äufig das eld nicht in die richtigen ande geräth,
weil gar kein te für Reſtitutionsgelder mn den Rechnungen vor
kommt Nach meinen Erkundigungen ſchein dieſe Gefahr
ſehr gering zu ſein ber eln Generaldirector ſagte mir, daſs die
Verſicherungs⸗Geſellſchaften Reſtitutionen mit gutem Gewiſſen gar
ni annehmen könnten, weil die Geſellſchaften, beſonders für größere
Gebäulichkeiten, das Riſico nur zum geringſten Theile E. tragen
und oft 80 — 90 96⁰ auf Rückverſicherungs⸗Geſellſchaften übertragen.
Es kann alſo die Geſellſchaft nie wiſſen, wie viel ihr allein ukommt,
und ob nicht vielleicht bis auf einen verhältnismäßig geringen Theil
alles durch Rückverſicherung gedeckt iſt Der betreffende Herr agte
mir, daſs -& olche Reſtitutionsgelder, die EL an liebſten gar nicht
annähme, für Blitzableiter Aalme Kirchen, Waſſerleitungen In
Wohlthätigkeitsanſtalten verwende.“ Soweit die Bemerkung
meines verehrten Correſpondenten, für welche ich ſehr ankbar bin;
denn S ſind das M der That Gründe, welche für die Beurtheilung
weſentlich in Betracht kommen. Wo die Sachlage der obigen Dar
legung entſpricht, hör natürli die Reſtitutionspflicht nicht auf;
aber eS würde ſich dann einen dominus incertus handeln, und
weil nähere Nachforſchungen ſich hier in der ege verbieten, wird
auch Qus dieſem Grunde leicht eine Reſtitution die Armen ge
ſchehen können.

Würzburg. Profeſſor Di Fr E  er
VI elegenhei zur Sünde, die ohne

großen Schaden icht vermieden werden Zur
Witwe Flavia kommt alljährlich ihr ediger Schwager Julian für
einige Tage auf eſu da dort ſein Vaterhaus iſt Bei dieſer
Gelegenheit macht ſeiner Schwägerin Uunlautere Anträge, welche

Linzer „Theol.⸗prakt Quartalſchrift“ II. 1899


